
K I E S E N E R 
Informationsblatt der Einwohnergemeinde Kiesen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Einladung 
 

zur ausserordentlichen Gemeindeversammlung 
 

Donnerstag, 25. April 2024, 20.00 Uhr, Turnhalle Kiesen 
 

Nr. 192 | April 2024 



2 
 

 

3 Ausserordentliche Gemeindeversammlung 

9 Gemeindeverwaltung 

10 Gemeindeverband Wasserversorgung Blattenheid 

11 Kirchgemeinde Wichtrach 

11 Ferienspass 2024 

12 Veranstaltungskalender 

13 Zwärgäträff 

13 Veranstaltungshinweise 

16 Verein zur Förderung der medizinischen Grundversorgung im Raum Aaretal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IN
H

A
L

T
 



3 
 

 

Ausserordentliche Gemeindeversammlung 
 

 
Donnerstag, 25. April 2024 

20.00 Uhr, Turnhalle Kiesen 

 
Traktanden 
 
 
1. Dorf- und Schulentwicklung 

Kreditgenehmigung für das Planerlassverfahren (Änderung der baurechtlichen Grundordnung mit 
Zonenplan und Baureglement). 
 

2. Verschiedenes 
 

 
 
Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen nach der Versammlung beim Re-
gierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen, einzureichen (Art. 63ff 
Verwaltungsrechtspflegegesetz). Eine Beschwerde muss einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und 
Beweismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift enthalten und im Doppel eingereicht werden. 
Die Verletzung von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist sofort zu beanstanden (Artikel 49a 
Gemeindegesetz). Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen Beschlüsse nach-
träglich nicht mehr Beschwerde führen. 
 
Soweit der Inhalt der Abstimmungserläuterungen angefochten werden soll, ist die Beschwerde innert 
10 Tagen ab Publikation beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland einzureichen. 
 
Die stimmberechtigten Frauen und Männer sind zu dieser Versammlung freundlich eingeladen. 
 
 
 
Warum eine ausserordentliche Gemeindeversammlung? 

Der Kreditbeschluss ist der Start für die konkrete Planung "Dorf- und Schulentwicklung". Es soll ein 
attraktives Dorfzentrum mit zweckmässigen, den heutigen Anforderungen entsprechenden Anlagen und 
Räumlichkeiten für die Schule und allgemeine Gemeindeinfrastruktur sowie neue Wohnbauten entste-
hen. Diese generationenübergreifende Planung hat für die Zukunft der Gemeinde Kiesen eine sehr 
grosse Bedeutung. Der Gemeinderat hat deshalb entschieden, nur für dieses Geschäft allein eine Ver-
sammlung durchzuführen. Dadurch soll einerseits zum Ausdruck kommen, wie wichtig dieses Trak-
tandum ist und andererseits genügend Zeit für eine breite Diskussion zur Verfügung stehen ohne Zeit-
druck von weiteren Versammlungsgeschäften. 
 
Gegen die Durchführung der ausserordentlichen Gemeindeversammlung wurde beim Regierungsstatt-
halteramt Bern-Mittelland eine Beschwerde eingereicht. Der Gemeinderat hat im Beschwerdeverfahren 
beantragt, der Eingabe die aufschiebende Wirkung zu entziehen, um die Versammlung durchführen zu 
können. Der Entscheid der Regierungsstatthalterin steht zum jetzigen Zeitpunkt noch aus. 
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1. Dorf- und Schulentwicklung 
Kreditgenehmigung für das Planerlassverfahren (Änderung der baurechtlichen Grundordnung mit 
Zonenplan und Baureglement). 

 
 
Das Wichtigste in Kürze 

An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung wird darüber entschieden, ob für die Planung Dorf- 
und Schulentwicklung eine Zonenplan- und Baureglementsänderung ausgearbeitet und dafür ein Kredit 
von 150'000 Franken bewilligt wird. 
 
 
 
I. Ausgangslage 
 
 
Heutige Situation 

Die meisten Liegenschaften der Gemeinde im Dorfzentrum weisen einen hohen Unterhalts- und Sanie-
rungsbedarf auf. Verschiedene Gebäude werden noch mit einer Oel- oder Elektroheizung betrieben und 
weisen eine ungenügende Isolation auf. Die Schulräumlichkeiten (Unterrichts-, Gruppen- und Spezial-
zimmer) entsprechen weder anzahl- noch flächenmässig den heutigen Anforderungen (Lehrplan 21). 
Für dringend benötigte Räumlichkeiten wurde vor einigen Jahren ohne Gesamtkonzept ein neuer Pa-
villon erstellt. Damit wurden die Raumprobleme von Schule und Gemeindeverwaltung jedoch nicht be-
hoben. Die im letzten Jahr erstellten Schulcontainer sind nur eine Notlösung. Die unbebauten Flächen 
an zentraler Lage im Dorf werden nicht effizient und wirtschaftlich genutzt. Eine Gesamtstrategie für 
Schulraumentwicklung und Zentrumsnutzung fehlte. 
 

 
Grün = Grundstücke im Eigentum der Gemeinde Kiesen 

 
 
Vision 

Für den Gemeinderat sind Ausgaben in Sanierungsobjekte nicht sinnvoll. Es sollten keine weiteren 
planlosen Investitionen ohne Gesamtkonzept erfolgen. Die in der Vergangenheit diskutierten Teillösun-
gen wie An-, Um-, Erweiterungs- oder Ersatzneubauten wären nur Flickwerk gewesen. Das Raumpro-
blem muss gesamthaft, wirtschaftlich tragbar, zielgerichtet und zukunftsorientiert gelöst werden. Mit ei-
ner guten Ausnützung kann das zurzeit brachliegende Potenzial der Flächen im Dorfzentrum aktiviert 
und für die Allgemeinheit besser genutzt werden. Gemeindeeigenes Land soll in Bauland umgezont 
werden mit dem Ziel, dass der Erlös aus der Wohnnutzung die Kosten für die Gemeinde- und Schul-
bauten massgeblich mitfinanziert. Die massvolle Entwicklung bringt neue Einwohnerinnen und Einwoh-
ner ins Dorf und damit auch zusätzliche Steuereinnahmen. Folgende Ziele sollen mit der Dorf- und 
Schulentwicklung erreicht werden: 

• Genügend und zeitgemässe Schulräume. 

• Zweckmässige Räumlichkeiten für die Gemeindeverwaltung. 

• Positive innere Entwicklung des Dorfkerns. 

• Finanziell tragbare Lösungen. 

• Optimierung der Betriebs- und Unterhaltskosten. 
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Workshopverfahren 

Planungsperimeter mit heutigen Nutzungen 

 
Die Machbarkeitsstudie zeigt insbesondere das wirtschaftliche Potenzial der Flächen im Ortszentrum 
auf und schlägt eine Aufteilung des Entwicklungsperimeters in einen Teil für öffentliche Nutzungen und 
einen Wohnteil mit allfälliger Mischnutzung vor. Die Machbarkeitsstudie bildete die Grundlage für die 
Vorbereitung des weiteren Vorgehens im Entwicklungsprozess und diente auch im Rahmen des Work-
shopverfahrens als Grundlage. 
 
Im Rahmen des Workshopverfahrens konkretisierten das Bearbeitungsteam und ein Begleitgremium 
bestehend aus Fachexpertinnen und -experten sowie Sachvertreterinnen und -vertretern der Gemeinde 
die Entwicklungsmöglichkeiten und erarbeiteten ein Richtkonzept mit Entwicklungsprinzipien. 
Parallel zum Workshopverfahren wurden vier Werkstattveranstaltungen mit der «Begleitgruppe Bevöl-
kerung» durchgeführt. Die Anliegen wurden gesammelt und in den Planungsprozess wo möglich auf-
genommen: 

• Erschliessung Wohnen und Schule. 

• "Aktiver" Dorfplatz um das bestehende Schulhaus. 

• Hohe Durchlässigkeit und Vernetzung. 

• Umsetzung mit viel Grün, Verschattung und Sitzgelegenheiten. 

• Für alle Zielgruppen, grosszügige Freiflächen und Spielmöglichkeiten. 

• Grösstenteils unversiegelte Flächen. 

• Turnhalle mit Flexibilitäten ausstatten (diverse Anlässe). 

• Bauweise mit flexiblen Nutzungsmöglichkeiten. 

• Tagesschule in Gesamtkonzept integrieren. 

• Dachflächen als PV-Anlage nutzen. 
 
 
Das Richtprojekt definiert einerseits die Baubereiche für Wohnen, Gewerbe/Wohnen und öffentliche 
Nutzung wie Kindergarten, Schule, Turnhalle, Gemeindeverwaltung und andererseits die Aussenberei-
che für den Dorfplatz sowie für Sport und Freizeit: 

• Bereich Wohnen nördlicher Siedlungsrand (Museumweg), Erschliessung ab Bernstrasse. 

• Bereich Wohnen/Gewerbe an der Bahnhofstrasse (heutiges Gemeindehaus). 

• 2 – 3 Schulgebäude. 

• Durchlässiges Schulareal, offene Grünfläche. 
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Richtprojekt "Variante Workshopverfahren" 

 
Die Realisierung der neuen Bauten und Anlagen erfordert eine Änderung der baurechtlichen Grundord-
nung (Zonenplan und Baureglement). Es wird vorgeschlagen, die Nutzungsbereiche in einer Zone mit 
Planungspflicht (ZPP) und einer Zone für öffentliche Nutzung (ZöN) festzulegen.  
 
 
Abklärungen 

Der Gemeinderat hat nach dem Abschluss des Workshopverfahrens die noch offenen Punkte mit fol-
genden Ergebnissen weiterbearbeitet: 
 
Fruchtfolgefläche 
Das Landwirtschaftsland, das als Bauland umgezont werden soll, ist als Fruchtfolgefläche (FFF) inven-
tarisiert. Damit dieses Land in eine Bauzone überführt werden kann, muss eine Ersatzfläche gefunden 
werden, die alle Kriterien an eine FFF erfüllt (Bodenqualität, Neigung usw.). 
Die in der Gemeinde Kiesen geprüfte Fläche entsprach entgegen einem ersten positiven Gutachten 
nicht der geforderten Qualität und es steht keine Ersatzfläche in unmittelbarer Nähe zur Verfügung. Das 
Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern bestätigt jedoch, dass im Kanton Bern noch 
genügend nichtinventarisierte FFF vorhanden sind, welche mit einem entsprechenden Bodengutachten 
als Kompensationsflächen gemeldet werden können. Laut Artikel 11g Abs. 2 der kantonalen Bauver-
ordnung muss die Kompensation zum Zeitpunkt der Genehmigung der Einzonung rechtlich sicherge-
stellt sein. 
 
Planungsvereinbarung mit der Miteigentümergemeinschaft Schlossgut 
Ein bedeutender Teil der Eigenmittel für die Finanzierung der geplanten Investitionen soll mit dem Erlös 
aus dem Verkauf des zukünftigen Baulands nördlich der Überbauung Museumweg generiert werden. 
Für eine gute Arrondierung und zweckmässige Erschliessung der neuen Wohnüberbauung ab der Bern-
strasse werden Landflächen beansprucht, die sich im Eigentum der Miteigentümergemeinschaft 
Schlossgut befinden. Der Gemeinderat stiess mit seinen Anliegen bei den Vertreterinnen und Vertretern 
der Miteigentümergemeinschaft Schlossgut auf grosses Verständnis und sie hat in einer Planungsver-
einbarung der Einzonung und Landabgabe an die Gemeinde grundsätzlich zugestimmt. Die Miteigen-
tümergemeinschaft Schlossgut und die Gemeinde Kiesen werden bis spätestens vor der öffentlichen 
Auflage der Zonenplanänderung einen Kaufrechtsvertrag abschliessen. Dieser Vertrag wird nur rechts-
kräftig, wenn er anschliessend von der Gemeindeversammlung genehmigt wird. 
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II. Änderung baurechtliche Grundordnung (Zonenplan und Baureglement) 
 
In einem ersten Schritt geht es nun darum, den Zonenplan und das Baureglement bezogen auf das 
Richtprojekt anzupassen. 
 
Der Planungsperimeter umfasst folgende Grundstücke (siehe Plan Seite 5) 
 
Nr. Bezeichnung Fläche Bestehende Zone 
 
17 Schulhaus 1'414 m2 Zone für öffentliche Nutzungen (ZöN) 
380 Wohnhaus Allmendstrasse 2 880 m2 ZöN 
383 Gemeindehaus 1'433 m2 ZöN 
482 Museumweg 3'654 m2 Landwirtschaftszone (LWZ) 
623 Kindergarten, Sportplatz 13'884 m2 ZöN und Zone für Sport-/Freizeitanlagen 
704 MEG Schlossgut (Teilfläche) 1'600 m2 LWZ 
 
Im Zonenplan sind die Flächen der bestehenden Zone für öffentliche Nutzungen (ZöN) und Zone für 
Sport- und Freizeitanlagen anzupassen und die Grundstücke 482 und 704 von der Landwirtschaftszone 
in eine Zone mit Planungspflicht (ZPP) umzuzonen. Im Baureglement werden Zweck der Zonen sowie 
Art und Mass der Nutzung (baupolizeiliche Massen wie Abmessungen, Geschosszahl usw.) festgelegt. 
Für die Zone mit Planungspflicht (ZPP) sind zudem Planungszweck und Gestaltungsgrundsätze für 
Bauten, Anlagen und Aussenräume zu regeln. 
 
Sobald die Entwürfe für Zonenplan und Baureglement erstellt sind, wird eine Mitwirkung der Bevölke-
rung durchgeführt. Nach dem Mitwirkungsverfahren werden die Unterlagen beim Kanton zur Vorprüfung 
eingereicht. Danach folgen die öffentliche Auflage, allfällige Einspracheverhandlungen und die Geneh-
migung der überarbeiteten baurechtlichen Grundordnung an der Gemeindeversammlung. 
 
 
 
III. Weiteres Vorgehen, Terminplan 
 
1. "Planungskredit" 
 

Tätigkeit 
 

Termin 

Ausserordentliche Gemeindeversammlung. Beschluss Planungskredit 
von Fr. 150'000.00. 
 

 
Donnerstag, 25. April 2024 

 
Nach der Kreditbewilligung können die Arbeiten fortgesetzt werden. 
 
 
2. "Planerlassverfahren" 
 

Tätigkeiten 
 

Termin 

Planerlassverfahren Zone mit Planungspflicht (ZPP), Zone für öffentli-
che Nutzung (ZöN), Sonderzone Türmli 

 
2. / 3. Quartal 2024 

Öffentliche Mitwirkung 4. Quartal 2024 

Vorprüfung durch Kanton 1. / 2. Quartal 2025 

Gemeindeversammlung: Beschluss Kaufrechtsvertrag mit Miteigen-
tümergemeinschaft Schlossgut 

2. Quartal 2025 

Öffentliche Auflage 3. Quartal 2025 

Gemeindeversammlung: Beschluss Änderungen Zonenplan und 
Baureglement. Kreditbewilligung Studienaufträge Bereich Schule und 
Bereich Wohnüberbauung ca. Fr. 700'000. 

1. Quartal 2026 

Genehmigung Zonenplan und Baureglement durch Kanton 2. / 3. Quartal 2026 
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Die Anpassungen von Zonenplan und Baureglement sind ein erster Schritt für die Zentrumsentwicklung. 
Die neuen baurechtlichen Unterlagen werden dann Grundlagen für die anschliessenden konkreten Pla-
nungsarbeiten für die Dorf- und Schulentwicklung sein. Damit erhält die Gemeinde die grosse Chance, 
das Dorfzentrum gesamthaft zu gestalten, effizient zu nutzen und das Raumangebot für Schule und 
Gemeindeverwaltung zeitgemäss zu verbessern. Im «Kiesener» Nr. 191 vom März 2024 sowie an der 
Informationsveranstaltung vom 21. März 2024 wurde über das gesamte Vorhaben «Dorf- und Schulent-
wicklung» mit den Investitionen und dem Gesamtterminplan informiert. Über diese weiteren Planungs-
abschnitte wird dann zu gegebener Zeit wieder an entsprechenden Gemeindeversammlungen entschie-
den. 
 
 
 
IV. Kreditbewilligung 
 
 
Die Kosten für die Änderungen von Zonenplan und Baureglement betragen 150'000 Franken: 
 

• Verkehrsgutachten Fr. 20'000 

• Anpassungen Zonenplan, Baureglement " 60'000 

• Bauherrenbegleitung " 40'000 

• Reserve " 30'000 

Total Fr. 150'000 
 
 
 
VI. Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt, für das Planerlassverfahren (Änderung der baurechtlichen Grundordnung 
mit Zonenplan und Baureglement) einen Kredit von Fr. 150'000.00 zu bewilligen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chisener Gemeindeputztag 
 

Wir säubern die Natur vom Abfall und Unrat der Zivilisation! 
 

 
Datum: Samstag, 20. April 2024 

Treffpunkt: 09.30 Uhr, beim Schützenhaus Kiesen, Wasenstrasse 

Arbeitszeit: 9.30 – 12.00 Uhr 

Mittagessen:  Die Mittagsverpflegung wird von der Einwohnergemeinde 
  Kiesen offeriert. 

Mitbringen: Der Witterung angepasste Kleidung (Zeckenschutz), gutes 
  Schuhwerk, Arbeitshandschuhe, Kessel 

Auskunft: Gemeindeverwaltung Kiesen, Telefon: 031 781 12 74, 
 E-Mail: gemeindeverwaltung@kiesen.ch 
 

 
Die Gemeindebehörden freuen sich auf eine grosse Beteiligung. 
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Gemeindeverwaltung 
 
Teilsperrung Schmittenstrasse 

Die Schmittenstrasse wird wegen eines Anlas-
ses im Bereich von der Einmündung Bern-
strasse bis vor die Bühlbrücke (Chisebach) von 
Freitag, 3. Mai 2024, 15.00 Uhr, bis Samstag, 4. 
Mai 2024, 18.00 Uhr, gesperrt. Durchgang für 
Personen und Velofahrende ist möglich. 
 
 
Spülen Trinkwasserleitungen 

Die öffentlichen Wasserleitungen werden am 
Donnerstag, 18. April 2024, und Montag, 22. 
April 2024, über die Hydranten gespült. Dabei 
ist es nötig, private Grundstücke, auf den sich 
Hydranten oder Absperrschieber befinden, zu 
betreten. Wir bitten die Liegenschaftseigentü-
mer/-innen, den Zutritt zu gewähren. Die Spül-
arbeiten können das Trinkwasser vorüberge-
hend trüben. Bei Fragen im Zusammenhang mit 
der Trinkwasserversorgung können Sie sich an 
Brunnenmeister Patrick Krebs, 077 523 06 18, 
wenden. 
 
 
Besuch in der Partnergemeinde Želiv 

Die Gemeinde Želiv (Region Südböhmen, 
Tschechien) lädt die Bevölkerung von Kiesen 
zu einem Besuch ein! 

Für uns werden interessante und unterhalt-
same Besuchstage organisiert. Wir werden viel 
Interessantes über unsere Partnergemeinde 
und die tschechische Republik erfahren sowie 
die Region mit ihren gastfreundlichen Bewoh-
nerinnen und Bewohnern kennenlernen. Dabei 
kommt auch das gemütliche Beisammensein 
nicht zu kurz. 
 
Reiseangebot mit Carfahrt 
Hinfahrt: Mittwoch, 25. September 2024 
Rückfahrt: Sonntag, 29. September 2024 
Kosten: Fr. 330.-- pro Person 
 
Im Preis inbegriffen sind: 
▪ Fahrt mit Carreisen Zwahlen, Oberdiess-

bach. 
▪ Ausflüge in Tschechien. 

Die Gemeinde Želiv übernimmt die Kosten für 
die Unterkunft bei Privatpersonen sowie für die 
Ausflüge und Besichtigungen. 
 
Anmeldungen bitte bis spätestens Freitag, 14. 
Juni 2024, an die Gemeindeverwaltung Kiesen, 
die auch gerne weitere Auskünfte gibt (Telefon: 
031 781 12 74, E-Mail: gemeindeverwal-
tung@kiesen.ch). Die Anmeldungen werden in 
der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. 
 

 
 
.............................................................................................................................................................. 
 
 
Anmeldung für die Reise nach Želiv vom 25. bis 29. September 2024 

 

Name Vorname Adresse 

   

   

   

Telefon: 
 

E-Mail:  

 
 
Datum: ………………………… Unterschrift: ……………………………
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Gemeindeverband 
Wasserversorgung Blattenheid 
 

Information zum Trinkwasser 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

 
Redaktionsschluss für die 

nächste Ausgabe: 

Montag, 6. Mai 2024 
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Kirchgemeinde Wichtrach 
 
Information zum Pfarrwechsel 

Wie es weitergeht: 
Per Ende Mai wird Pfarrerin Christine Bär-Zehnder, nach zwanzig Jahren Dienst in unserer Kirchge-
meinde, pensioniert. Der Kirchgemeinderat hat sich entschieden, als Übergangslösung bis zur nächst-
folgenden Pensionierung von Pfarrerin Ruth Steinmann eine Verweserschaft zu beantragen, das heisst, 
eine befristete Anstellung. Der Grund liegt darin, dass bei jeder frei werdenden Pfarrstelle die Stellen-
prozente neu berechnet werden und wir mit einer Reduktion rechnen müssen. Unsere Kirchenlandschaft 
ist in Bewegung und Sparrunden werden unumgänglich sein. 

Wir freuen uns aber sehr, mit Andreas Schibler einen Pfarrer mit langjähriger Erfahrung gefunden zu 
haben, der die Verweserschaft ab Juni 2024 übernehmen wird, so dass das Pfarrteam mit neuer Kraft 
und vorerst noch vollem Pensum weiterarbeiten kann. Andreas Schibler wird seinen ersten Gottesdienst 
in der Kirche Wichtrach am Sonntag, 9. Juni halten und sich im Juni reformiert vorstellen. 

Der Kirchgemeinderat 

 
 

Am Pfingstsonntag, 19. Mai, 9.30 Uhr verabschiedet sich Pfarrerin 
Christine Bär-Zehnder in einem feierlichen Gottesdienst von der Kirch-
gemeinde – und die Kirchgemeinde sich von ihr. Mit anschliessendem 
Apéro im Kirchgemeindehaus. Sie sind herzlich eingeladen! 
 
 
 
 

 
 
 
Voranzeige Seniorenferien 2024 
9. – 12. September, Schaffhausen 

Im September ist es wieder soweit: Wir fahren in die Seniorenferien. Untergebracht sind wir im Hotel 
Promenade in Schaffhausen und entdecken von da aus die vielen Sehenswürdigkeiten in der Umge-
bung. Detailprogramm und Anmeldung folgen Mitte Mai (www.kirche-wichtrach.ch). Auskunft erteilt: So-
zialdiakonie, Christina Campolongo, Schulstutz 5, 3628 Uttigen, Tel. 079 778 98 53. 
 

 

 

 

 

 
 
Der FERIENSPASS ist in den Sommerferien bereits zur Tradition geworden. Die Jugendkommission 
(JUKO) Bern-Ost, der Kirchgemeinden Biglen, Grosshöchstetten, Konolfingen, Linden, Oberdiessbach, 
Schlosswil, Oberhünigen, Walkringen und Wichtrach organisiert den Ferienspass bereits schon zum 34. 
Mal. 

Auch für den Sommer 2024 haben wir ein spannendes und abwechslungsreiches Programm zusam-
mengestellt. Wie zum Beispiel: Bogenschiessen, Lamatrekking, Pferdehof, Theater, Schoggi giessen, 
Feuerwehr, Handlettering, Hair and Style…und…und…und.  

Schon heute möchten wir alle Kinder und Eltern darauf aufmerksam machen, dass die Kurse ab dem 
15. Mai 2024 auf unserer Homepage www.juko-ferienspass.ch gebucht werden können.  
 

  

http://www.kirche-wichtrach.ch/
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Veranstaltungskalender 
 

April   

Samstag, 20. April 
09.30 Uhr 
Schützenhaus Kiesen, 
Wasenstrasse 
 

Chisener Putztag Einwohnergemeinde 
Kiesen 

Donnerstag, 25. April 
20.00 Uhr 
Turnhalle Kiesen 
 

Ausserordentliche Gemeindever-
sammlung 

Einwohnergemeinde 
Kiesen 

Mai   

Donnerstag, 23. Mai 
20.00 Uhr 
Turnhalle Kiesen 
 

Gemeindeversammlung Einwohnergemeinde 
Kiesen 

Freitag, 24. Mai 
10.00 - 10.45 Uhr 
Gemeindebibliothek Kiesen 
 

Schossgeschichten für die 
Kleinen 
Liedli und Värsli mit Bewegung für Kinder 
bis 3 Jahre, in Begleitung eines Erwachse-
nen. Kosten: 5 Franken pro Familie. An-
meldungen an micare@gmx.ch oder 031 
781 23 59 
 

Gemeindebibliothek 
Kiesen 

Mittwoch, 29. Mai 
14.00 – 15.30 Uhr 
Gemeindebibliothek Kiesen 
 

Märchen-Bastelnachmittag 
Für Kinder ab 5 Jahren. Anmeldungen an: 
bibliothek@kiesen.ch oder 031 781 22 34 
 

Gemeindebibliothek 
Kiesen 

Freitag, 31. Mai 
17.30 – 19.30 Uhr 
Rotachebrücke, 
Professoreistrasse 
 

Neophyten Ausreiss-Aktion 
Auch in diesem Jahr beseitigen wir ge-
bietsfremde Pflanzen an gezielten Uferab-
schnitten der Rotache. Stiefel, Hand-
schuhe und der Witterung angepasste 
Kleidung sind notwendig (Zeckenschutz 
nicht vergessen). Wir freuen uns über tat-
kräftige Unterstützung. Auskunft erteilen 
gerne Monika Stöckli 
(monka.stoeckli@hispeed.ch) oder Bar-
bara Singh (079 719 43 68). 
 

Riverwatch-Gruppe 
Kiesen 

August   

Montag, 19. August 
17.30 – 19.30 Uhr 
Rotachebrücke, 
Professoreistrasse 
 

Neophyten Ausreiss-Aktion 
Auch in diesem Jahr beseitigen wir ge-
bietsfremde Pflanzen an gezielten Uferab-
schnitten der Rotache. Stiefel, Hand-
schuhe und der Witterung angepasste 
Kleidung sind notwendig (Zeckenschutz 
nicht vergessen). Wir freuen uns über tat-
kräftige Unterstützung. Auskunft erteilen 
gerne Monika Stöckli 
(monka.stoeckli@hispeed.ch) oder Bar-
bara Singh (079 719 43 68). 

 

Riverwatch-Gruppe 
Kiesen 

September   

Sonntag, 8. September 
11.00 – 17.00 Uhr 
Sportplatz Kiesen 
 

Spielfest Spielfestverein Kiesen 

November   

Donnerstag, 21. November 
20.00 Uhr 
Turnhalle Kiesen 

Gemeindeversammlung Einwohnergemeinde 
Kiesen 

mailto:micare@gmx.ch
mailto:bibliothek@kiesen.ch
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Zwärgäträff 

Wir laden euch ein, mit den Kleinsten zu krabbeln, zu Spielen 
und zum Austausch unter den Eltern. 
 
Fürd Zwärgä mit Eltern oder Bezugspersonen im Alter zwischen 
0 bis zum Kindergarteneintritt finden in der Turnhalle Kiesen an 
den folgenden Daten die Treffen statt: 

29.4. 
27.5. 
17.6. 

Dauer von 09.30 - 11.00  
 
Wir freuen uns auf eure Anmeldung. 
                                                    
Patricia Ruppen 079 959 13 44. 
Manuela Ziörjen 079 273 84 71 
 
Für die Kinder übernehmen die Eltern die Aufsichtspflicht und Haften im Schadensfall. 
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